
(Informationen allgemeiner Art, z. B. zu FlexNow, erhalten Sie über unsere Service-Seite)  

Hier erhalten Sie Informationen zur allgemeinen Organisation der Veranstaltungen des 
Lehrstuhls Betriebliche Steuerlehre: 

• Zum Besuch der turnusmäßigen Vorlesungen und Übungen ist grundsätzlich keine 
Anmeldung erforderlich. Der Besuch der Vorlesungen und Übungen erfolgt freiwillig. 

• Notwendig ist eine Anmeldung jedoch im Regefall zu Seminaren etc. Bitte beachten 
Sie hierzu insbesondere die Bekanntmachungen auf der Lehrstuhl-Homepage. 

• Ein eigenes Schwerpunktfach „Betriebliche Steuerlehre“ als solches existiert nicht, 
sondern nur das bisherige Schwerpunktfach „Betriebliche Steuerlehre und 
Wirtschaftsprüfung“ im Rahmen des Diplom-Studiengangs.  

• Die Veranstaltung „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“ wird erst zum 
Sommersemester 2010 angeboten. Diese Veranstaltung besitzt keine Relevanz für den 
Diplom-Studiengang und kann lediglich im Studiengang Bachelor sowie Nebenfach 
BWL eingebracht werden. 

• Die Veranstaltung „Grundlagen der Unternehmensbesteuerung“ kann im 
Bachelor-Studiengang und als ABWL im Diplom-Studiengang eingebracht werden.  

• Die Veranstaltung "Grundlagen der Internationalen Steuerlehre" kann NICHT als 
ABWL im Diplom-Studiengang eingebracht werden.  

• „Unternehmensbesteuerung I: Steuerarten“: Die Veranstaltung kann im Bachelor-
Studiengang eingebracht werden. Der Besuch der Veranstaltung ohne den vorherigen 
Besuch der Veranstaltung „Grundlagen der Unternehmensbesteuerung“ ist 
grundsätzlich möglich, jedoch i. d. R. mit Mehrarbeit in der Nachbearbeitung 
verbunden. 

• „Unternehmensbesteuerung II: Steuerplanung“: Die Veranstaltung kann im 
Bachelor-Studiengang eingebracht werden.   

• „Unternehmensbesteuerung III: Rechtsformorientierte 
Unternehmensbesteuerung“: Die Veranstaltung kann im Master eingebracht werden 
und gehört dort zum Grundlagenmodul.  

• „Unternehmensbesteuerung IV: Systeme steuerlicher Gewinnermittlung: Die 
Veranstaltung kann im Master eingebracht werden und gehört dort zum Schwerpunkt 
CFA. 

• „Unternehmensbesteuerung V“: Die Veranstaltung kann im Master eingebracht 
werden und gehört dort zum Schwerpunkt CFA. 

• „Internationale Unternehmensbesteuerung I: Steuersysteme der EU“ wird im 
Sommersemester angeboten.  

• „Internationale Unternehmensbesteuerung II: Besteuerung internationaler 
Unternehmensaktivitäten“ ist im Master einbringbar und wird im Sommersemester 
angeboten. 

Beachten Sie bitte auch die Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen im Virtuellen 
Campus.  

 

 

 



Veranstaltungsangebot Lehrstuhl Betriebliche Steuerlehre (gilt für Studenten mit 
Studienbeginn bis einschließlich Sommersemester 2010)  

(Stand: August 2010)  

Bachelor: 
 
 
 
 

Betriebswirtschaftslehre Europäische Wirtschaft 

• Einführung in die BWL 
• Grundlagen der Unternehmensbesteuerung 

Pflichtmodul A 
• Grundlagen der 

internationalen Steuerlehre 
 

Pflichtmodul I  • Grundlagen der 
internationalen Steuerlehre 

• Unternehmensbesteuerung I: Steuerarten 
Schwerpunkt CFA • Unternehmensbesteuerung II: Steuerplanung oder 

• Internationale Unternehmensbesteuerung I: Steuersysteme 

Wahlpflichtmodul • Tax Cases/Datev-
Steuerberatungssoftware 

 

 
 
 

Master: 
 
 
 
 

Betriebswirtschaftslehre Europäische Wirtschaft 

Pflichtmodul 
Vertiefung BWL/ 
Internationale BWL 

• Unternehmensbesteuerung 
III: Rechtsformorientierte 
Unternehmensbesteuerung 

• Internationale 
Unternehmensbesteuerung 
II. Besteuerung 
internationaler 
Unternehmensaktivitäten 

Schwerpunkt CFA 

• Unternehmensbesteuerung IV: Systeme steuerlicher 
Gewinnermittlung 

• Unternehmensbesteuerung V: Steuerwirkungen und 
Steuergestaltungen 

Wahlpflichtmodul !/II 

• Aktuelle Fragen der Betriebs-
wirtschaftlichen Steuerlehre 
(Hauptseminar) 

• Internationale Unter-
nehmensbesteuerung II: 
Besteuerung internationaler 
Unternehmensaktivitäten 

• Kapitalmarkt und 
Besteuerung 

 



Diese Informationen stellen lediglich Hinweise des Lehrstuhls dar und stehen unter dem 
Vorbehalt der Änderung! 

Rechtsverbindliche Auskünfte prüfungsrechtlicher Natur erteilt lediglich der 
Prüfungsausschuss. 

Sollten Sie Anmerkungen und Fragen haben, kontaktieren Sie bitte per E-Mail: 

michael.kohl@uni-bamberg.de 

 

mailto:michael.kohl@uni-bamberg.de

